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Hallen geschlossen

Aufgrund der Osterferien vom 
30.3.2026 bis 12.4.2026 bleiben 
alle Hallen der Gemeinde Ilsfeld 
für den Sportbetrieb geschlossen.
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Verkaufsoffener Sonntag  
in Ilsfeld am 22.3.2026

von 12 bis 17 Uhr

Tag der offenen Tür
in der Mediothek

am Sonntag, 22.3.2026
von 14.00 bis 17.00 Uhr
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MONATLICHER BERICHT VON

BÜRGERMEISTER BERND BORDON 
Hier erhalten Sie monatlich Informationen und Einblicke aus dem Arbeitsalltag

von Herrn Bürgermeister Bordon und der Gemeindeverwaltung Ilsfeld.

 

Malerarbeiten Realschule/
Schozachtalschule

 Nach Fertigstellung der Brand-
schutzmaßnahmen im Treppenturm

der Steinbeis Realschule sowie in
den Räumen der Schozachtalschule

wurden die notwendigen
Malerarbeiten durchgeführt.

Hauptversammlung 
Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld 

Die Hauptversammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Ilsfeld fand in diesem Jahr in der

Tiefenbachhalle Auenstein statt. Das Programm
bestand aus einer Vielzahl an Ehrungen,

Beförderungen und Berichten aus der Arbeit der
Feuerwehr. Im Jahr 2025 rückten die

Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr
Ilsfeld zu 118 Einsätzen aus. Die Gemeinde Ilsfeld

kann zurecht stolz auf eine aktive, lebendige
einsatz- und tatkräftige Wehr sein. Wir hoffen,

dass auch in Zukunft alle Kameradinnen und
Kameraden gesund aus den Einsätzen nach

Hause kommen. 
Vielen Dank! 

Einbringung Haushaltsplan 

Mit der Einbringung des Haushaltsplans 2026
in der Gemeinderatssitzung am 24. Februar

2026 begann das formelle Haushaltsverfahren
im bewährten Dreiklang aus Einbringung,

Beratung und Verabschiedung. Ziel dieses
strukturierten Vorgehens ist es, sowohl den

Gemeinderat als auch die Öffentlichkeit
frühzeitig, transparent und umfassend in den

Beratungsprozess einzubinden. Alle Unterlagen
hierzu finden Sie unter www.ilsfeld.de/ris. 
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Erneuerung Innenhöfe 
Schozachtalschule

Das Team des Gebäudemanagements
richtete die Innenhöfe der

Schozachtalschule wieder her. Nach
Rodung des Gestrüpps wurde Folie

ausgelegt und Rindenmulch aufgebracht,
um die Innenhöfe pflegeleichter zu

gestalten. 

Theaternachmittag “d`Flammenbatscher”
“Do numm” oder D’Omleidung 

Auch in diesem Jahr wurde das
Ortsgeschehen humorvoll in schwäbischer

Mundart in Szene gesetzt. Das “Gigger-Netz”
und die Sanierungsmaßnahmen rund um die

L1100/L1102 waren zum Beispiel Themen und
wurden schauspielerisch 

nach dem Drehbuch von Evelyn Schneider
dargestellt. Wir sind gespannt, welche

Themen im nächsten Jahr erörtert werden.
Ein Dank gilt auch der evangelischen

Kirchengemeinde Ilsfeld für die räumliche
Unterstützung. 

Besuch der Schülersprecherinnen und
Schülersprecher

Im Februar waren die
Schülersprecherinnen und Schülersprecher

der Steinbeis-Realschule, Steinbeis
Gemeinschaftsschule und der

Schozachtalschule Ilsfeld zu Besuch bei
Herrn Bordon. Dieser Austausch ist wichtig

um Themen direkt aus Sicht der
Schülerinnen und Schüler mitgeteilt zu
bekommen. So können Verbesserungen

angeregt werden aber auch Feedback für
bereits umgesetzte Projekte eingeholt

werden. Herr Bordon und Frau Schlosser
(Fachbereichsleitung Kinder, Jugend,

Bildung) konnten so gutes Feedback und
realistische Forderungen mitnehmen. 
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Unsere Öffnungszeiten
Rathaus Ilsfeld und Bürgerbüro 
Tel. 07062/9042-0
Mo., Di. 8.00 – 12.30 Uhr 
 14.00 – 16.00 Uhr
Mi. 8.00 – 12.30 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Do., Fr. 8.00 – 12.30 Uhr

Bürgerbüro in Auenstein
in der Volksbank, Hauptstr. 12, 
Tel. 07062/9042-82
Das Bürgerbüro Auenstein hat 
folgende Öff nungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 12.30 Uhr, 
Do. 14.00 – 18.00 Uhr, 
Mi.  geschlossen

Weitere Informationen fi nden Sie auch 
auf der Homepage der Gemeinde Ils-
feld unter www.ilsfeld.de
Für Fragen und Anregungen können 
Sie uns auch eine E-Mail an 

gemeinde@ilsfeld.de  
zukommen lassen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Für die Dienstgruppe
Dr. Iris Bozenhardt-Stavrakidis
Dr. Heike Fellger
Dr. Jürgen Röck/Dr. Petra Neugebauer, 
Dr. Jargon
Dr. Tobias Buchholz
Dr. Bianca Gruber/Dr. Martin Pelzl
Dr. Hanne Steck
Dr. Claudia Bucur
... gilt: in Vertretung Ihres Hausarztes

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
(bundesweit)
Tel. 116 117 (Anruf ist kostenlos)
– wenn die Arztpraxis geschlossen hat –

Für die Ärztegruppe Oberstenfeld
Britsch, Frenzel, Koch, Pfeilmeier, Sundma-
cher ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst  
Ludwigsburg, Am Zuckerberg 89 unter 
der Tel.-Nr. 07141/6430430 zuständig.

Ärzte
Allgemeinärzte
Dres. Buchholz/Fellger/Hulde
König-Wilhelm-Str. 74/76, Ilsfeld
Tel. 95030
MVZ Buderer-Group, Ilsfeld
König-Wilhelm-Str. 74/76, Ilsfeld
Tel. 914210

Augenarzt
Dr. Staudinger
König-Wilhelm-Str. 105/1, Ilsfeld
Tel. 975050

Frauenarzt
Dr. Dali Konstanz
König-Wilhelm-Str. 74/76, Ilsfeld
Tel. 9159440

Nuklearmedizinische Praxis
Dr. Jörg Seeberger
Raiffeisenstr. 4, Ilsfeld
Tel. 9244024

Tierärzte
Dr. Starker, Schulstr. 37, Ilsfeld, Auenstein
Tel. 07062/62330
Dr. Bühler-Leuchte, Von-Gaisberg-Str. 15/1, 
Ilsfeld, Helfenberg
Tel. 07062/914448
Dr. Franke, Nordstr. 36/1, Ilsfeld
Tel. 07062/9760930

Zahnärzte
Dr. Markus Stredicke & Kollegen MVZ 
GmbH
Auensteiner Str. 30, Ilsfeld, Tel. 61555
Grit Schad,
König-Wilhelm-Str. 60, Ilsfeld, Tel. 9797567
Oralchirurgie und Implantologie
Praxiskliniken JEGGLE ZEIDLER
Dr. Jeggle und Dr. Zeidler
im Gesundheitszentrum Ilsfeld-Auenstein
Beilsteiner Str. 33, Ilsfeld-Auenstein,
Tel. 07062/676000

Das Zahnärztehaus
Dres. Klein/Tschritter/Burger/Müller
Schwabstr. 58, Ilsfeld, Tel. 973370

Kieferorthopädie
Annekathrin Tschritter,
Schwabstr. 58, Ilsfeld, Tel. 9733720

Endodontie
Dr. Cornelia Grau
König-Wilhelm-Str. 74/76, Tel. 9769640

Unfallrettungsdienst

Rettungsleitstelle Heilbronn, 
Am Gesundbrunnen 40, Tel. 112

Krankentransporte

Rettungsleitstelle Heilbronn 
Am Gesundbrunnen 40, Tel. 19222

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Kinderklinik Heilbronn, Tel. 07131/490
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
 8.00 – 22.00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
für Patienten mit Hals-, Nasen-, 
Ohrenerkrankungen

HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst an Wo-
chenenden und Feiertagen in der HNO-
Bereitschaftspraxis an der HNO-Klinik im 
Klinikum am Gesundbrunnen.

Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis
Sa., So. und Feiertag 10.00 bis 20.00 Uhr

Patienten können ohne Voranmeldung in 
die Praxis kommen.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Sofern der Haustierarzt nicht erreichbar!
Rufnummer für den tierärztlichen Not-
dienstring: 01805/843736
Die Patientenbesitzer werden über diese 
Nummer nach einer kurzen Bandansage 
automatisch an die notdiensthabende 
Praxis weitergeleitet.

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Einheitliche Rufnummer für 
Baden-Württemberg 0761/12012000

Hebamme

Melanie Luzens
Tel. 07062/9786807, mobil 0176/24485574
Hebamme.luzens@web.de, www.luzens.de

Apothekenbereitschaftsdienst

jeweils von 8.30 Uhr bis nächsten Tag
8.30 Uhr:
Apothekensuche: 0800/0022833 oder 
www.ak-bw.notdienst-portal.de/

Samstag, 21.3.2026
Apotheke Neckarwestheim, Hauptstr. 12
Neckarwestheim, Tel. 07133/9579210

Sonntag, 22.3.2026
Harfensteller-Apotheke, Am Wollhaus 4
Heilbronn, Tel. 07131/991990

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Wichtige Telefonnummern
Gemeinde Ilsfeld  Tel. 07062/9042-0
Bauhof  Tel. 07062/9042-72
Freibad Tel. 9155580
Polizei Tel. 110
Polizeiposten Ilsfeld  Tel. 07062/915550
Feuerwehr  Tel. 112
Diakoniestation Schozach-Bottwartal
 Tel. 07062/973050
Gasversorgung   Tel. 07144/266211
Stromversorgung  Tel. 07144/266233
Nahwärmeversorgung Notfall-Nr.  
 Tel. 9042-49
Wasserversorgung  Tel. 9042-44, -45
Wasserversorgung Notfall-Nr. 
 Tel. 0152/22987063
Bürgerbus  fährt vorläufig nicht!
Telefonseelsorge HN  Tel. 0800/1110111

Tag und Nacht für Sie zu sprechen:
Notruf für misshandelte Frauen 
 Tel. 07131/507853
Notruf für Kinder und Jugendliche
Kreisjugendamt HN Tel. 07131/994555
Außensprechstunde der Psychologi-
schen Beratungsstelle in der Diakonie-
station, Bahnhofstr. 2, Ilsfeld, Terminver-
einbarung unter  Tel. 07131/964420 
Essen auf Rädern  Tel. 07063/9339444
Proindividuum Pflegedienst GmbH 
Ilsfeld Tel. 07062/6598660 
Außensprechstunde des Jugendamtes, 
Allgemeiner Sozialer Dienst, Rathaus-
str. 8 im Rathaus Ilsfeld, Terminverein-
barung Tel. 07131/994-305
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Rathaus aktuell

EINWEIHUNG
OSTERBRUNNEN

26.03.2026
10:00 Uhr

DAS PROGRAMM WIRD VON DER
GRUNDSCHULE ILSFELD GESTALTET 

RATHAUS ILSFELD,
RATHAUSSTRASSE 8

EINLADUNG ZUR

Herausgeber: Gemeinde Ilsfeld

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen: 
Bürgermeister Bernd Bordon, o.V.i.A. 
Rathausstraße 8, 74360 Ilsfeld,  
Tel. 07062 9042-0, Fax 07062 9042-19,  
gemeinde@ilsfeld.de

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot

Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt  
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

IMPRESSUM 

Fragen zur Zustellung: 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement: 
Nussbaum Medien Weil der Stadt  
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,  
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de 
https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb: Tel. 07033 525-0, 
kundenservice@nussbaum-medien.de, 
www.nussbaum-medien.de 

Erscheinung: Das Amtsblatt erscheint  
i. d. R. wöchentlich am Donnerstag (an 
Feiertagen am vorhergehenden Werk-
tag), mindestens 46 Ausgaben pro Jahr.

Redaktionsschluss:  
dienstags, 12.00 Uhr

INFORMATIONEN 

MÜLL GEHÖRT  
NICHT IN  

DIE NATUR!
BITTE BENUTZT  
DIE MÜLLEIMER

Fo
to

: z
ia

nl
ob

/E
+

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



Ilsfelder Nachrichten· 19. März 2026 · Nr. 12�    |   76   |   � Ilsfelder Nachrichten · 19. März 2026 · Nr. 12

Aus dem Gemeinderat

Sitzungsbericht Technischer Ausschuss 10.3.2026
In seiner Sitzung am 10. März 2026 befasste sich der Technische 
Ausschuss mit folgenden Tagesordnungspunkten:

TOP 1
Erweiterung Gesundheitszentrum
–	 Verlängerung Bauvorbescheid, FlSt. 3804
	 Beilsteiner Straße 33, Ilsfeld-Auenstein
Am 28.2.2023 wurde ein positiver Bauvorbescheid für die Erwei-
terung des Gesundheitszentrums auf dem FlSt. 3804 in Ilsfeld-
Auenstein erteilt.
Gegenstand der Bauvoranfrage waren folgende Inhalte:
1.	 Grundsätzliche bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Er-

weiterung des Gesundheitszentrums um ein weiteres Gebäu-
de mit drei Vollgeschossen und einem Flachdach. Die geplan-
te EFH liegt bei +231,40, die Oberkante Attika bei +242,39.

2.	 Klärung der Lage der Abstandsfläche (Südseite) auf dem ge-
meindeeigenen Grundstück FlSt. 5623

Da der Bauvorbescheid – ebenso wie eine Baugenehmigung – 
gemäß § 62 LBO nach drei Jahren erlischt, wurde ein Antrag auf 
Verlängerung des Bauvorbescheids eingereicht.
Zu 1.
Aufgrund der vorangegangenen Entscheidung der Baurechtsbe-
hörde wird davon ausgegangen, dass das Bauvorhaben grund-
sätzlich genehmigungsfähig ist.
Zu 2.
Da es sich bei dem FlSt. 5623 um eine öffentliche Verkehrsfläche 
samt straßenbegleitender Grünfläche handelt und Abstandsflä-
chen allgemein auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, öffentli-
chen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen dür-
fen, ist die Eintragung einer Baulast auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück nicht erforderlich.
Lageplan

In seiner Sitzung am 10. März 2026 befasste sich der Technische Ausschuss mit folgenden 
Tagesordnungspunkten: 
 
TOP 1 
Erweiterung Gesundheitszentrum – Verlängerung Bauvorbescheid, Fl.St. 3804, 
Beilsteiner Straße 33, Ilsfeld-Auenstein 
 
Am 28.02.2023 wurde ein positiver Bauvorbescheid für die Erweiterung des 
Gesundheitszentrums auf dem Fl. St. 3804 in Ilsfeld-Auenstein erteilt. 
 
Gegenstand der Bauvoranfrage waren folgende Inhalte: 
 
1. Grundsätzliche bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Erweiterung des 

Gesundheitszentrums um ein weiteres Gebäude mit drei Vollgeschossen und einem 
Flachdach. Die geplante EFH liegt bei + 231,40, die Oberkante Attika bei +242,39. 

2. Klärung der Lage der Abstandsfläche (Südseite) auf dem gemeindeeigenen Grundstück 
Fl.St. 5623 

 
Da der Bauvorbescheid – ebenso wie eine Baugenehmigung – gemäß § 62 LBO nach drei 
Jahren erlischt, wurde ein Antrag auf Verlängerung des Bauvorbescheids eingereicht.  
 
Zu 1. 
Aufgrund der vorangegangenen Entscheidung der Baurechtsbehörde wird davon 
ausgegangen, dass das Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. 
 
Zu 2. 
Da es sich bei dem Fl.St. 5623 um eine öffentliche Verkehrsfläche samt straßenbegleitender 
Grünfläche handelt und Abstandsflächen allgemein auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, 
öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen dürfen, ist die Eintragung einer 
Baulast auf dem gemeindeeigenen Grundstück nicht erforderlich. 
 
Lageplan  
 

 
 
 
 
 
 

Straßenabwicklung
 
Straßenabwicklung  
 

 
 
Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB kann erteilt werden. 
 
Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail. 
 
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, das 
gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zur Verlängerung des Bauvorbescheids für 
die Erweiterung des Gesundheitszentrums auf dem Grundstück Fl.St. 3804, Beilsteiner Straße 
33 in Ilsfeld-Auenstein zu erteilen. 
 
TOP 2 
Anbau an ein Wohnhaus – veränderte Ausführung, Fl.St. 484/1, Im Lug 38, Ilsfeld-
Schozach 
 
Am 15.05.1995 wurde ein Garagen- und Wintergartenanbau an das bestehende Wohnhaus 
auf dem Grundstück Fl. St. 484/1, Im Lug 38 in Ilsfeld-Schozach genehmigt. 
 
Bei einer Baukontrolle im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die Dachform des Wintergartens 
von einem Flachdach in ein Pultdach geändert wurde. Da es sich dabei nicht um ein 
verfahrensfreies Vorhaben i. S. d. § 50 LBO handelt, wurde der Eigentümer aufgefordert, 
entsprechende Planunterlagen zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einzureichen. 
 
Auch nach mehrmaliger Fristverlängerung gingen keine Planunterlagen ein. Da die 
Baurechtszuständigkeit am 01.03.2023 von der Gemeinde Ilsfeld auf den GVV Schozach-
Bottwartal übergegangen ist, hat dieser die Bearbeitung des Falls übernommen. Nachdem 
sich die Einreichung der Planunterlagen durch einen Eigentümerwechsel nochmals verzögert 
hat, liegen diese nun vor.  
 
Der Bauherr beabsichtigt die nachträgliche Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach 
§ 52 LBO für die veränderte Ausführung des ca. 24 m² großen Anbaus. Folgende 
Abweichungen zu der 1995 erteilten Baugenehmigung liegen vor: 
 
-          Pultdach statt Flachdach 
-          Anbau an der Nordseite 0,75 m breiter  
-          Nutzung als Wohnraum statt Wintergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB kann erteilt 
werden. Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail.
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig 
den Beschluss, das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zur Verlängerung des Bauvorbescheids für die Erweite-
rung des Gesundheitszentrums auf dem Grundstück FlSt. 3804, 
Beilsteiner Straße 33 in Ilsfeld-Auenstein zu erteilen.

TOP 2
Anbau an ein Wohnhaus
–	 veränderte Ausführung, FlSt. 484/1
	 Im Lug 38, Ilsfeld-Schozach
Am 15.5.1995 wurde ein Garagen- und Wintergartenanbau an 
das bestehende Wohnhaus auf dem Grundstück FlSt. 484/1, Im 
Lug 38 in Ilsfeld-Schozach genehmigt.

Bei einer Baukontrolle im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die 
Dachform des Wintergartens von einem Flachdach in ein Pult-
dach geändert wurde. Da es sich dabei nicht um ein verfahrens-
freies Vorhaben i. S. d. § 50 LBO handelt, wurde der Eigentümer 
aufgefordert, entsprechende Planunterlagen zur Prüfung der Ge-
nehmigungsfähigkeit einzureichen.
Auch nach mehrmaliger Fristverlängerung gingen keine Planun-
terlagen ein. Da die Baurechtszuständigkeit am 1.3.2023 von der 
Gemeinde Ilsfeld auf den GVV Schozach-Bottwartal übergegan-
gen ist, hat dieser die Bearbeitung des Falls übernommen. Nach-
dem sich die Einreichung der Planunterlagen durch einen Eigen-
tümerwechsel nochmals verzögert hat, liegen diese nun vor.
Der Bauherr beabsichtigt die nachträgliche Baugenehmigung im 
vereinfachten Verfahren nach § 52 LBO für die veränderte Aus-
führung des ca. 24 m² großen Anbaus. Folgende Abweichungen 
zu der 1995 erteilten Baugenehmigung liegen vor:
-	 Pultdach statt Flachdach
-	 Anbau an der Nordseite 0,75 m breiter
-	 Nutzung als Wohnraum statt Wintergarten
Lageplan

Lageplan  
 

 

 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans 
„Hinterer Weiler“ aus dem Jahr 1972.  
 
Der Bebauungsplan setzt unter anderem ein Baufenster fest. Die 0,75 m breitere Ausführung 
des Anbaus überschreitet die Baugrenze. Durch die Baugenehmigung vom 15.05.1995 wurde 
die Nichteinhaltung des Baufensters durch die Garage genehmigt. Zudem gibt es im 
einschlägigen Bebauungsplangebiet bereits Überschreitungen der Baugrenze (z. B. Im Lug 40 
und 40/1; im obigen Lageplan falsch dargestellt; siehe grün markierte Bereiche). Eine 
Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB oder eine Zulassung nach § 23 BauNVO - je nach 
Einschätzung der Baurechtsbehörde - kann nach Ansicht der Verwaltung erteilt werden.   
 
Ferner gibt der Bebauungsplan als Dachform ein Satteldach sowie eine Dachneigung von ca. 
25° vor. Der Anbau wurde mit einem Pultdach mit einer Dachneigung von 30° ausgeführt. Das 
Hauptdach entspricht den Vorschriften des Bebauungsplans. Zudem wird die maximale Anzahl 
der Vollgeschosse (zwei) eingehalten. Die Verwaltung hält die Abweichung daher für 
städtebaulich vertretbar. Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB kann erteilt werden. 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist zu erteilen. 
 
Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail. 
 
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, das 
gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zur veränderten Ausführung eines Anbaus 
an ein Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.St. 484/1, Im Lug 38 in Ilsfeld-Schozach zu erteilen. 
 
TOP 3 
Nutzungsänderung in eine Gewerbeeinheit; Errichtung Stellplätze/Carports, Fl.St. 
5149/1, Nelkenstraße 2, Ilsfeld 
 
Der Bauherr beabsichtigt die Nutzungsänderung der neuapostolischen Kirche in der 
Nelkenstraße 2 in Ilsfeld. Das Erdgeschoss soll in eine Wohneinheit umgebaut werden. Im 
Unter- und Obergeschoss sollen Räumlichkeiten für eine Steuerkanzlei entstehen. Zudem 

Lageplan  
 

 

 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans 
„Hinterer Weiler“ aus dem Jahr 1972.  
 
Der Bebauungsplan setzt unter anderem ein Baufenster fest. Die 0,75 m breitere Ausführung 
des Anbaus überschreitet die Baugrenze. Durch die Baugenehmigung vom 15.05.1995 wurde 
die Nichteinhaltung des Baufensters durch die Garage genehmigt. Zudem gibt es im 
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der Vollgeschosse (zwei) eingehalten. Die Verwaltung hält die Abweichung daher für 
städtebaulich vertretbar. Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB kann erteilt werden. 
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Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail. 
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gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zur veränderten Ausführung eines Anbaus 
an ein Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.St. 484/1, Im Lug 38 in Ilsfeld-Schozach zu erteilen. 
 
TOP 3 
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5149/1, Nelkenstraße 2, Ilsfeld 
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Nelkenstraße 2 in Ilsfeld. Das Erdgeschoss soll in eine Wohneinheit umgebaut werden. Im 
Unter- und Obergeschoss sollen Räumlichkeiten für eine Steuerkanzlei entstehen. Zudem 

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des qualifi-
zierten Bebauungsplans „Hinterer Weiler“ aus dem Jahr 1972.
Der Bebauungsplan setzt unter anderem ein Baufenster fest. Die 
0,75 m breitere Ausführung des Anbaus überschreitet die Bau-
grenze. Durch die Baugenehmigung vom 15.5.1995 wurde die 
Nichteinhaltung des Baufensters durch die Garage genehmigt. 
Zudem gibt es im einschlägigen Bebauungsplangebiet bereits 
Überschreitungen der Baugrenze (z. B. Im Lug 40 und 40/1; im 
obigen Lageplan falsch dargestellt; siehe grün markierte Berei-
che). Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB oder eine Zulassung 
nach § 23 BauNVO – je nach Einschätzung der Baurechtsbehörde 
– kann nach Ansicht der Verwaltung erteilt werden.
Ferner gibt der Bebauungsplan als Dachform ein Satteldach 
sowie eine Dachneigung von ca. 25° vor. Der Anbau wurde mit 
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einem Pultdach mit einer Dachneigung von 30° ausgeführt. Das 
Hauptdach entspricht den Vorschriften des Bebauungsplans. 
Zudem wird die maximale Anzahl der Vollgeschosse (zwei) ein-
gehalten. Die Verwaltung hält die Abweichung daher für städte-
baulich vertretbar. Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB kann 
erteilt werden.
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist zu erteilen.
Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail.
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig 
den Beschluss, das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zur veränderten Ausführung eines Anbaus an ein Wohn-
haus auf dem Grundstück FlSt. 484/1, Im Lug 38 in Ilsfeld-Schoz-
ach zu erteilen.

TOP 3
Nutzungsänderung in eine Gewerbeeinheit
Errichtung Stellplätze/Carports, FlSt. 5149/1
Nelkenstraße 2, Ilsfeld
Der Bauherr beabsichtigt die Nutzungsänderung der neuaposto-
lischen Kirche in der Nelkenstraße 2 in Ilsfeld. Das Erdgeschoss 
soll in eine Wohneinheit umgebaut werden. Im Unter- und Ober-
geschoss sollen Räumlichkeiten für eine Steuerkanzlei entstehen. 
Zudem sollen an der Westseite zwei Stellplätze für die Steuer-
kanzlei errichtet werden. An der Nord- und Südseite sind zwei 
Carports für die Wohneinheit geplant. Für die rechtsverbindliche 
Klärung folgender Fragestellungen hat der Bauherr eine Bauvor-
anfrage nach § 57 LBO eingereicht:
1.	 Ist die Nutzungsänderung einer Gewerbeeinheit (Steuerkanz-

lei) im UG und OG zulässig?
2.	 Kann die Befreiung für die Errichtung der zwei Stellplätze für 

die Steuerkanzlei auf der Westseite des Grundstücks sowie für 
das Carport auf der Südseite innerhalb der nicht überbauba-
ren Grundstücksfläche in Aussicht gestellt werden? Als Aus-
gleich sollen die aktuell bestehenden 6 Stellplätze (außerhalb 
des Baufensters) der Gartennutzung zugeführt werden.

Lageplan 
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Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hofäcker“ aus 
dem Jahr 1956. In den Bauvorschriften zum Bebauungsplan wird geregelt, dass nur Gebäude 
errichtet werden dürfen, welche ausschließlich zum Wohnen bestimmt sind. Die Erstellung von 
gewerblichen Betriebsstätten darf gemäß den Bauvorschriften zugelassen werden, wenn sie 
mit den Bedürfnissen eines Wohngebietes zu vereinbaren sind. Nach heutiger Rechtslage 
entspricht das Bebauungsplangebiet einem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 BauNVO. 
Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO können sonstige nicht störende Gewerbebetriebe in einem 
solchen Gebiet ausnahmsweise zugelassen werden. Außerdem lässt § 13 BauNVO die 
Ausübung freiberuflicher Tätigkeiten in reinen sowie allgemeinen Wohngebieten zu. Laut 
Angaben des Antragstellers besteht die Steuerkanzlei aus dem Inhaber und einer 
Angestellten, die vollständig im Homeoffice arbeitet. In den nächsten Jahren sollen noch 2-3 
Beschäftigte angestellt werden. Nach Ansicht der Verwaltung ist nicht davon auszugehen, 
dass die Nutzung der Räumlichkeiten als Steuerkanzlei (Büronutzung) für die Bewohner des 
Gebiets störend ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden 
gewahrt. Die ausnahmsweise zulässige Art der baulichen Nutzung kann zugelassen werden. 
 
Des Weiteren setzt der Bebauungsplan eine Baulinie und eine Vorgartenfläche fest.  
 
Derzeit befinden sich sechs Stellplätze in der Vorgartenfläche an der Südseite. Diese sollen 
entfallen und der Bereich als Garten für die Wohneinheit genutzt werden. Im Gegenzug soll 
zum einen ein Carport an der Nordseite errichtet werden. Dieser befindet sich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche und hält daher die Vorgaben des Bebauungsplans ein. Zum 
anderen ist für die Wohnung ein Carport an der Südseite sowie zwei Stellplätze für die 
Steuerkanzlei an der Westseite geplant. Diese befinden sich außerhalb der Baulinie in der 
Vorgartenfläche. Grundsätzlich hält die Verwaltung die Inanspruchnahme der Vorgartenfläche 
für die Errichtung des Carports und der Stellplätze für in Ordnung, da der bisherige Eingriff in 
die Vorgartenfläche (sechs Stellplätze Südseite) entfällt. Allerdings darf – wie auch § 8 der 
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Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Hofäcker“ aus dem Jahr 1956. In den Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan wird geregelt, dass nur Gebäude errichtet 
werden dürfen, welche ausschließlich zum Wohnen bestimmt 
sind. Die Erstellung von gewerblichen Betriebsstätten darf ge-
mäß den Bauvorschriften zugelassen werden, wenn sie mit den 
Bedürfnissen eines Wohngebiets zu vereinbaren sind. 
Nach heutiger Rechtslage entspricht das Bebauungsplangebiet 
einem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Gemäß § 4 
Abs. 3 BauNVO können sonstige nicht störende Gewerbebetrie-
be in einem solchen Gebiet ausnahmsweise zugelassen werden. 
Außerdem lässt § 13 BauNVO die Ausübung freiberuflicher Tätig-
keiten in reinen sowie allgemeinen Wohngebieten zu. 
Laut Angaben des Antragstellers besteht die Steuerkanzlei aus 
dem Inhaber und einer Angestellten, die vollständig im Homeof-
fice arbeitet. In den nächsten Jahren sollen noch 2–3 Beschäftigte 
angestellt werden. Nach Ansicht der Verwaltung ist nicht davon 
auszugehen, dass die Nutzung der Räumlichkeiten als Steuer-
kanzlei (Büronutzung) für die Bewohner des Gebiets störend ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden gewahrt. Die ausnahmsweise zulässige Art der baulichen 
Nutzung kann zugelassen werden.
Des Weiteren setzt der Bebauungsplan eine Baulinie und eine 
Vorgartenfläche fest.
Derzeit befinden sich sechs Stellplätze in der Vorgartenfläche an 
der Südseite. Diese sollen entfallen und der Bereich als Garten für 
die Wohneinheit genutzt werden. Im Gegenzug soll zum einen 
ein Carport an der Nordseite errichtet werden. Dieser befindet 
sich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und hält da-
her die Vorgaben des Bebauungsplans ein. Zum anderen ist für 
die Wohnung ein Carport an der Südseite sowie zwei Stellplätze 
für die Steuerkanzlei an der Westseite geplant. Diese befinden 
sich außerhalb der Baulinie in der Vorgartenfläche. Grundsätzlich 
hält die Verwaltung die Inanspruchnahme der Vorgartenfläche 
für die Errichtung des Carports und der Stellplätze für in Ordnung, 
da der bisherige Eingriff in die Vorgartenfläche (sechs Stellplätze 
Südseite) entfällt. Allerdings darf – wie auch § 8 der Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan regelt – der Verkehr auf der Straße und 
die Verkehrssicht nicht behindert werden. Die Lage der geplan-
ten Stellplätze/des Carports befindet sich im Kurvenbereich Ecke 
Nord-/Nelkenstraße. Aufgrund des südlich gelegenen Friedhofs 
ist an dieser Stelle auch vermehrt mit Fußgängern zu rechnen. 
Ein Gehweg ist nicht vorhanden. Die Verwaltung ist daher der 
Ansicht, dass der Standort – insbesondere des Carports – umge-
plant werden muss, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 
Die letztendliche Entscheidung trifft die Baurechtsbehörde.
Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail.
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig 
den Beschluss, das gemeindliche Einvernehmen zu der Nutzungs-
änderung in eine Gewerbeeinheit im Unter- und Obergeschoss auf 
dem Grundstück FlSt. 5149/1, Nelkenstraße 2 in Ilsfeld zu erteilen.
Die Stellplätze an der Westseite und der Carport an der Südseite 
dürfen den Verkehr auf der Straße sowie die Verkehrssicht nicht 
behindern. Seitens der Gemeinde wird eine Umplanung angeregt.

TOP 4
Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus 
mit Einliegerwohnung, FlSt. 519, Kernerstraße 20, Ilsfeld
Der Bauherr plant den Umbau eines Einfamilienhauses zu einem 
Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung auf dem Grundstück 
FlSt. 519, Kernerstraße 20 in Ilsfeld. Neben Umbauten im Ge-
bäudeinneren sollen zwei Dachgauben sowie zwei Balkone (EG 
und DG) und drei kleine Terrassen (UG) errichtet werden. In der 
Sitzung des Technischen Ausschusses soll über die planungs-
rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens entschieden werden.
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des einfa-
chen Bebauungsplans „Lauffener Straße“ aus dem Jahr 1952. Die-
ser setzt lediglich eine Baulinie, eine Vorgartenfläche sowie eine 
Bauverbotszone fest.
Das geplante Bauvorhaben hält diese Vorgaben nicht ein. Folgen-
de Abweichungen liegen vor:
•	 Stellplätze an der Südseite befinden sich in der Vorgartenflä-

che (ca. 34,5 m²)
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•	 Terrasse im UG an der Südseite befindet sich in der Vorgarten-
fläche (ca. 8 m²)

•	 Terrasse im UG an der Nordseite befindet sich in der Bauver-
botszone (ca. 3 m²)

Lageplan
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         Eine Einschätzung der Baurechtsbehörde, ob über die Abwei-

chungen im Rahmen von Zulassungen nach § 23 BauNVO durch 
den GVV Schozach-Bottwartal entschieden wird, oder ob die Ge-
meinde über Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB zu entscheiden 
hat, liegt nicht vor.
Die Inanspruchnahme der nördlichen Bauverbotszone durch 
die Terrasse ist sehr geringfügig. Im Bebauungsplangebiet gibt 
es bereits mehrere genehmigte bauliche Anlagen innerhalb der 
Bauverbotszone. Die südliche Terrasse tritt von der Baulinie vor 
und befindet sich innerhalb der Vorgartenfläche. Durch die Lage 
im Untergeschoss und die vorhandene Geländehöhe tritt die Ter-
rasse jedoch nicht als Baukörper in Erscheinung.
Die Herstellung der Stellplätze ist baurechtlich nicht erforderlich, 
wird von der Gemeinde aber ausdrücklich begrüßt. In der Kerner-
straße gibt es bereits vergleichbare Eingriffe in die Vorgartenflä-
che (z. B. Kernerstraße 4). Seitens der Gemeindeverwaltung wird 
angeregt, die Stellplätze mit Rasengittersteinen oder Ähnlichem 
anzulegen.
Die Gemeinde sieht die Überschreitungen insgesamt als städte-
baulich vertretbar an.
Im Übrigen ist das Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
Das Bauvorhaben muss sich deshalb „in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen“. 

Die Höhe des Hauptdaches wird durch den Umbau nicht verän-
dert. Lediglich die Traufhöhe im Bereich der Gauben erhöht sich. 
Nach Ansicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein.
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist damit zu 
erteilen.
Frau Krockenberger erläuterte den Sachverhalt im Detail.
Nach ausführlicher Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig 
den Beschluss, das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zu dem Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Zweifa-
milienhaus mit Einliegerwohnung auf dem Grundstück FlSt. 519, 
Kernerstraße 20 in Ilsfeld zu erteilen.

TOP 5
Informationen und Bekanntgaben
Es lagen keine Informationen und Bekanntgaben vor.

TOP 6
Anfragen
Es wurden keine Anfragen an die Verwaltung gestellt.

Ilsfeld aktuell

Belegung der Mehrzweck-/Sporthallen  
der Gemeinde Ilsfeld
Aufgrund der Osterferien vom 30.3.2026 bis 12.4.2026 
bleiben die Schozachtalhalle Ilsfeld, die Tiefenbachhalle 
Auenstein, die Gemeindehalle Ilsfeld, die Steinbeishalle 
Ilsfeld, die Sturmfederhalle Schozach sowie das Gemein-
dehaus Helfenberg während dieser Zeit für den Sportbe-
trieb geschlossen.
Gemeinde Ilsfeld
Hallenverwaltung

Aus dem Standesamt

Geburt
8.2.2026
Lotta Läpple
Tochter von Tobias und Lena Anja Läpple geb. Borck, Helfenberg

19.2.2026
Sophie Lotta Schäfer
Tochter von Nick Christoph und Mara Katharina Schäfer
geb. Müller, Auenstein

Auf einen Blick

Glückwünsche

Geburtstage
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Laufe der 
kommenden Woche ihren Geburtstag feiern – auch den nicht 
genannten – für das neue Lebensjahr alles Gute und vor allem 
Gesundheit.

Wir gratulieren
Herrn Richard Herbert Ritz zum 75. Geburtstag
Herrn Keziban Keskin zum 85. Geburtstag
Frau Karin Johanna Elisabeth Muuß zum 70. Geburtstag
Frau Maritta Charlotte Theel zum 75. Geburtstag
Herr Heinz-Jürgen Kreft zum 85. Geburtstag
Herr Alexis Ramirez Gongora zum 70. Geburtstag
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Mediothek

Öffnungszeiten Mediothek

Mo.	 geschlossen
Di.	 10.00 – 19.00 Uhr (durchgehend)
Mi.	 14.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag	 14.30 – 18.00 Uhr
Fr.	 10.00 – 13.00 Uhr
Sa.	 10.00 – 13.00 Uhr
König-Wilhelm-Str. 80, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062/9042-15,
E-Mail mediothek@ilsfeld.de, www.ilsfeld.de/mediothek
Folgen Sie uns doch auch auf Instagram und Facebook unter 
mediothek.ilsfeld

Die Onleihe der nächsten Generation ist da
Die Onleihe 3 ist da. Bitte beachten: seit dem Update auf die 
Onleihe 3 muss die bisherige Onleihe-App durch die neue 
Onleihe-3-App ersetzt werden. 
Es gibt auch eine neue URL für die Onleihe Heilbronn-Franken 
(heilbronnfranken.onleihe.de), die alten Lesezeichen funktio-
nieren aber auch per Weiterleitung. 
Was auch automatisch funktioniert:
•	 Überführung des Onleihe-Kontos
•	 Übernahme der Ausleihen und Vormerkungen
•	 Sicherung des Merkzettels im Medienkonto (falls auf dem 

Merkzettel nach der Umstellung Titel fehlen sollten, liegt 
das daran, dass sie nicht mehr im Bestand deiner Onleihe 
sind oder es sich um E-Learning-Kurse handelt.)

Weitere Infos finden sich auch auf hilfe.onleihe.de und unserer 
Homepage (www.ilsfeld.de/mediothek). 
Ansonsten können Sie uns auch gerne per Telefon, Mail oder 
persönlich in der Mediothek ansprechen.

Neue Kinderzeitschriften
Es gibt jetzt tolle neue Kinderzeitschriften in der Mediothek. Wei-
terhin im Bestand haben wir die Pferdezeitschrift „Wendy“ und 
das „Micky Maus Magazin“. 

 
� Foto: Mediothek Ilsfeld

Neu dabei ist das Wissens-, Tier- und Naturmagazin „Geolino“ – für 
alle interessierten und wissbegierigen Kinder ab 8 Jahren. Außer-
dem gibt es für die Kleinsten ab 3 Jahren „Mein erstes Geolino“. In 
diesem Heftchen sind zahlreiche Mitmachseiten, hier bitten wir 

die Eltern, sich die entsprechenden Seiten zu kopieren und dann 
nach Herzenslust zu malen, basteln und zu schneiden. 
Für alle Erstleser*innen haben wir ab sofort „Olli und Molli“ im An-
gebot. Liebevoll illustrierte Reportagen greifen den Kinderalltag 
auf und machen schlau, Vorlesegeschichten wecken die Lust aufs 
Selberlesen. Für alle Fußballfans gibt es das monatlich erschei-
nende Fußballmagazin „Kick it“. 
Die Kinderzeitschriften sind an unserer langen Wand im Kinderbe-
reich zwischen den Kindersachbüchern und den „roten“ Kinder-
büchern untergebracht. Und übrigens: als besonderes Highlight 
findet ihr nun einmal im Monat das neueste Lustige Taschenbuch 
(Donald Duck & Co.) in der Comicabteilung zum Ausleihen.

Die Mediothek ist wieder beim verkaufsoffenen 
Sonntag dabei
Wie die letzten Male wird die Mediothek auch beim kommenden 
verkaufsoffenen Sonntag am 22.3. von 14.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net haben. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, auch mal am Sonn-
tag ganz in Ruhe unser Angebot zu nutzen.
Special offer: für Kinder ab 8 Jahren haben wir Gratis-Comic-Heft-
chen, die mitgenommen werden dürfen.

 
� Foto: Mediothek Ilsfeld

Nächster Lesezirkus
Die nächste Lesezirkus-Vorstellung findet am Donnerstag, 26.3. 
statt, wie immer um 16.30 und 17.00 Uhr. In diesem Monat gibt 
es den Lesezirkus für Kinder ab 4 Jahren. Gelesen wird der Kinder-
buchklassiker „Der Grolltroll“ als Kamishibai-Papiertheater.
Ohne Anmeldung, einfach vorbeikommen. Wir führen den Treue-
pass weiter, d.h., für jeden Besuch bekommt das Kind einen Stem-
pel in den Treuepass (dieser verbleibt der einfacheren Handha-
bung wegen in der Mediothek). Wenn man 5 Stempel gesammelt 
hat, darf man sich eine Kleinigkeit aussuchen.
Vorschau
Nächster Termin für Große ab 4 Jahren und Kleine ab 2 Jahren ist 
am Do., 23.4., wie immer um 16.30 und 17.00 Uhr.
Passenderweise ist dies auch der Welttag des Buches.

 
� Foto: Mediothek Ilsfeld

Save the Date: Do., 16.4., 19.00 Uhr  
Literarische Frühlingsneuheiten in der Mediothek
Nach längerer Pause ist Kerstin Müller, Literaturexpertin aus Heil-
bronn, wieder in der Mediothek zu Gast und führt uns in gewohnt 
launiger Manier durch ihre Empfehlungen der Saison. 
Lassen Sie sich bei einem Glas Sekt mitnehmen in die Welten von 
ca. 12 besonderen Büchern.
Eintritt 5 Euro (Eintrittskarten in der Mediothek erhältlich)
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Umwelt aktuell

Recyclinghof Ilsfeld

Ilsfeld, Mercedesstraße
Donnerstag, Freitag	 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag	   9.00 – 13.00 Uhr

Häckselplatz Erddeponie Neckarwestheim

Freitag	 13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	 10.00 – 14.00 Uhr
Für abweichende Öffnungszeiten (Feiertage) informieren Sie sich 
bitte auf unserer Homepage.

Landratsamt Heilbronn

Kostenfreie EnergieSTARTberatung (Termine April)
Photovoltaik – Sonnenstrom vom eigenen Dach
Stellen Sie sich vor, Sie öffnen am Monatsende die Stromrech-
nung und lächeln, weil der Betrag kaum ins Gewicht fällt. Eine 
Photovoltaikanlage macht genau das möglich. Sie verwandelt 
Sonnenlicht direkt in Strom für Ihr Zuhause und senkt Ihre laufen-
den Kosten spürbar. Schon ab rund 30 Quadratmetern geeigneter 
Dachfläche kann sich eine Anlage lohnen. Mit einem Stromspei-
cher erhöhen Sie die Flexibilität und machen sich unabhängiger 
von steigenden Energiepreisen. 
Die Investition zahlt sich oft innerhalb weniger Jahre aus, wäh-
rend Sie gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz beitragen. Besonders 
interessant ist Photovoltaik für Hauseigentümer:innen mit frei 
liegendem Dach und hohem Eigenverbrauch, etwa durch Wär-
mepumpe oder E-Auto.
Sie möchten mehr über dieses Thema erfahren? Die Klimaschut-
zagentur make it bietet in Kooperation mit der Verbraucherzen-
trale eine kostenlose und neutrale EnergieSTARTberatung für 
Bürger:innen im Landkreis Heilbronn an. 
Bei dieser etwa 45-minütigen Einzelberatung erhalten Sie erste 
grundsätzliche Informationen über energetische Sanierungs-
möglichkeiten, Energiesparen oder Fördermittel.
Die Beratungen erfolgen durch unabhängige zertifizierte 
Energieberater:innen und finden in vielen Rathäusern im Land-
kreis Heilbronn sowie ortsungebunden telefonisch statt. Bei einer 
telefonischen Beratung rufen die Berater:innen Sie an.
Weitere Informationen sowie aktuell verfügbare Termine gibt es 
unter www.make-it-lkhn.de/energieberatung.
Bei Fragen zur Beratung oder wenn Sie Hilfe bei der Online-
Terminbuchung benötigen, wenden Sie sich bitte an die E-Mail: 
energieberatung@make-it-lkhn.de oder Tel. 07131/38542-70.
Alle Beratungstermine im April
Vor-Ort-Beratungen Telefonische

Beratungen
1.4.2026 Bad Wimpfen Rathaus 1.4.2026
2.4.2026 Bad Rappenau Rathaus 8.4.2026
2.4.2026 Cleebronn Rathaus 15.4.2026
7.4.2026 Nordheim Rathaus 28.4.2026
7.4.2026 Neckarwestheim Rathaus
8.4.2026 Güglingen Rathaus
8.4.2026 Ilsfeld Rathaus
8.4.2026 Neckarsulm Rathaus
8.4.2026 Zaberfeld Rathaus
9.4.2026 Talheim Rathaus
9.4.2026 Abstatt Rathaus
9.4.2026 Weinsberg Rathaus
9.4.2026 Ittlingen Schulungsraum Feuerwehr

13.4.2026 Erlenbach Rathaus
14.4.2026 Gemmingen Rathaus

15.4.2026 Lehrensteinsfeld Rathaus
15.4.2026 Brackenheim Rathaus
16.4.2026 Möckmühl Rathaus
16.4.2026 Flein Bürgertreff
16.4.2026 Neudenau Rathaus
21.4.2026 Massenbachhausen Rathaus
21.4.2026 Pfaffenhofen Rathaus
21.4.2026 Schwaigern Rathaus
21.4.2026 Löwenstein Rathaus
21.4.2026 Willsbach (altes) Rathaus
24.4.2026 Eppingen Rathaus
24.4.2026 Lauffen Bürgerbüro
24.4.2026 Leingarten Rathaus
27.4.2026 Erlenbach Rathaus
29.4.2026 Kirchardt Rathaus

Hausmülldeponien

Öffnungszeiten
Eberstadt und Schwaigern-Stetten
Beide Entsorgungszentren im Landkreis Heilbronn haben ein-
heitliche Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag	   8.00 – 12.00 Uhr
	 13.00 – 16.15 Uhr
Samstag	   8.00 – 13.15 Uhr

Freiwillige Feuerwehr

Altersabteilung

Treffen Altersabteilung
Unser nächstes Treffen der Alterskameraden findet am 20.3.2026 
um 19.00 Uhr im „Gasthaus Ochsen“ in Ilsfeld statt.

Soziale Einrichtungen

Beratung für Menschen mit (drohender) Behinde-
rung und deren Angehörige

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Land-
kreis Heilbronn mit Sitz in Neuenstadt a. K. berät Menschen mit 
(drohender) Behinderung und deren Angehörige zu Fragen rund 
um die Themen Rehabilitation und Teilhabe. Wir bieten Beratun-
gen in unseren Räumen in der Hauptstraße 51 in Neuenstadt a. 
K., Beratungen per Telefon und E-Mail sowie Videoberatung und 
aufsuchende Beratung an.
Für Terminvereinbarungen melden Sie sich bitte telefonisch un-
ter 07139/536888 5 oder per E-Mail:
teilhabeberatung05@eutb-thbw.de.
Die offene Sprechstunde (ohne Termin) findet montags von 12.30 
bis 16.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 13.30 Uhr statt.

Diakoniestation 
Schozach-Bottwartal e. V.

Wir sind von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 8.00 bis 14.00 
Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 
13.00 Uhr unter Tel. 07062/973050 für Sie erreichbar.
Sie finden uns im Erdgeschoss des Gesundheitszentrums Auen-
stein, Beilsteiner Straße 33, 74360 Ilsfeld-Auenstein. Bitte verein-
baren Sie vor Ihrem Besuch einen Termin mit uns.
Beachten Sie bitte, dass wir am 2. April 2026 (Gründonnerstag) 
nur unter der Nummer 0160/2845060 von 8.00 bis 14.00 Uhr für 
Sie erreichbar sind, da Gründonnertag bei uns ein tariflicher Fei-
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ertag ist und daher unsere Verwaltung an diesem Tag nicht be-
setzt ist. In dringenden Fällen erreichen Sie unsere Mitarbeiten-
den an diesem Tag ebenfalls unter unserer Notfallhandynummer 
0160/2845060.
Gesamt-Pflegedienstleitung: Nadine Bosch
Tel. 07062/97305-15

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Teamleitung: Ursula Wüstholz
Tel. 07062/97305-27
Termine für Qualitätssicherungsbesuche können Sie am bes-
ten am Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr verein-
baren unter Tel. 07062/97305-18.
Tagespflege
Leitung: Melina Chan
Tel. 07062/97305-28

Hauswirtschaftliche Versorgung und Familienpflege
Einsatzleitung: Stefanie König
stellv. Einsatzleitung: Ilona Hinze
Tel. 07062/97305-13

Verwaltung
Bianca Merkt und Nicole Schöne
Tel. 07062/97305-0, Fax 07062/97305-20

Geschäftsführung
Hans-Jürgen Simacher, Tel. 07062/97305-12
www.diakonie-ilsfeld.de, info@diakonie-ilsfeld.de

I A V-Beratungsstelle für ältere, 
hilfe- und pflegebedürftige Menschen

Sie finden Beratung und Unterstützung bei
•	 Krankheit, Alter und Behinderung,
•	 Pflegebedürftigkeit und damit verbundenen finanziellen und 

organisatorischen Fragen,
•	 der Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen rund 

um Pflege, Krankheit, Alter und Behinderung.
Die Beratung ist neutral, trägerübergreifend, kostenlos und un-
terliegt der Schweigepflicht. Ihr Ansprechpartner für die Gemein-
den Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach inkl. der 
Teilorte ist Herr Jürgen Kohler.
Die Beratungszeiten sind
Dienstag und Mittwoch, 9.00 – 12.00 Uhr
Telefon 07062/9730518, IAV-Stelle Ilsfeld, Beilsteiner Str. 33
Selbstverständlich können für Beratungsgespräche auch Haus-
besuche vereinbart werden.

Königin-Charlotte-Stift

Schwabstr. 33, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062/91652-0 und Fax -290
Hausleitung: Jochen Burkert
Leitung Sozialdienst: Kathrin Sander

Ehrenamt sucht dich
Ehrenamtliche Mitarbeiter sind eine große Bereicherung für das 
Leben älterer Menschen. Sie bringen Freude, Wärme, Zuwendung 
und das Gefühl, nicht vergessen zu sein. Die Anerkennung des 
sozialen bürgerlichen Engagements ist ein zentrales Anliegen in 
der Unternehmensphilosophie der evangelischen Heimstiftung.
Wenn du mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit diese Tradition wei-
terleben lassen möchtest und Freude daran hast, Gutes zu tun, 
nimm gerne Kontakt mit uns auf.
Entsprechend deiner Stärken und Möglichkeiten werden wir ge-
meinsam mit dir die passende Tätigkeit finden.
Zum Beispiel: gemeinsam Zeit verbringen, Musik machen und 
gemeinsam singen, Spaziergänge in Ilsfeld
Wir freuen uns auf dich.
Das KCS-Team

Ausflug zum Frühstücken im Mauk
Am Freitag, 6. März wurden wir von strahlendem Sonnenschein 
begrüßt – perfektes Wetter für einen spontanen Ausflug. Unsere 
kleine Reisegruppe bestand aus neun Bewohnern und drei Be-
gleitpersonen. Gemeinsam machten wir uns mit drei Autos auf 

den Weg zum Mauk-
Gartencenter. Diese 
kurzfristige Idee sorgte 
schon bei der Abfahrt 
für jede Menge Vorfreu-
de und angeregte Ge-
spräche.
Frühstücksvielfalt für 
jeden Geschmack
Am Ziel angekommen, 
überraschte uns die 
Vielfalt an Frühstücks-
möglichkeiten, die kei-
ne Wünsche offenlie-
ßen. Ganz gleich, ob ein 
bequemes, klassisches 
Frühstück oder etwas 
Süßes für Naschkatzen 
gewünscht wurde, für 
jeden Geschmack war etwas dabei. Die Auswahl reichte von herz-
haften belegten Brötchen bis zu köstlichem Gebäck, was bei vie-
len für leuchtende Augen und zufriedene Gesichter sorgte.
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Nach der Stärkung schlenderten wir entspannt durch das Gar-
tencenter. Überall blühten fröhlichen Frühlingsboten, die nicht 
nur das Ambiente verschönerten, sondern auch die Laune aller 
spürbar hoben. Einige unserer Bewohner nutzten die Gelegen-
heit, sich ein paar frische Blumen auszusuchen, um den Frühling 
auch mit nach Hause zu nehmen. Besonders faszinierend war die 
Vielfalt der Pflanzen und die inspirierenden Deko-Ideen, viele 
hätten am liebsten stundenlang verweilt. Der Ausflug war rund-
um gelungen. Begeisterung und Zufriedenheit spiegelten sich in 
allen Gesichtern wider. Es wurde viel gelacht, fotografiert und die 
Gemeinschaft genossen. An dieser Stelle möchten wir ein ganz 
herzliches und großes Dankeschön an Frau Bettina Lipp und das 
gesamte Team vom Mauk-Gartencenter aussprechen.
Schon bei unserer Ankunft wurden wir mit herzlicher Gastfreund-
schaft empfangen. Das gesamte Mauk-Team war überaus enga-
giert, freundlich und aufmerksam – so fühlten wir uns vom ersten 
Moment an wirklich willkommen.
Die liebevolle Betreuung, die Hilfsbereitschaft und das stets offe-
ne Ohr für unsere Wünsche und Bedürfnisse trugen maßgeblich 
dazu bei, dass wir den Besuch rundum genießen konnten.
Ein ganz besonderer Dank gilt Evelyn Schneider und dem 
Team der „Flammenbattscher“, die diesen Ausflug durch die 
großzügige Spende des Theaters überhaupt erst ermöglicht 
haben.

Tagespflege Ilsfeld 
ASB Region Heilbronn-Franken

Tagsüber bei uns – abends wieder zuhause
Die Tagespflege ist ein Angebot für ältere Menschen, die alleine 
zu Hause wohnen oder von Angehörigen gepflegt werden und 
zeitweilige Unterstützung benötigen. In der Tagespflege verbrin-
gen sie den Tag in der Gemeinschaft und erhalten dabei qualifi-
zierte Pflege und Hilfe durch unser Fachpersonal.
Ziele der ASB-Tagespflege
•	 Heimaufenthalte vermeiden und verzögern
•	 In gewohnter räumlicher und sozialer Umgebung verbleiben
•	 Berufstätige Angehörige entlasten sowie bei der Pflege un-

terstützen
•	 Körperliche und soziale Fähigkeiten erhalten
•	 Soziale Kontakte pflegen, Isolation vermeiden
•	 Den Tag sinnvoll gestalten
•	 Sicherheit, menschliche Wärme und Zuwendung erfahren
•	 Selbstwertgefühle stärken
Tagespflege Ilsfeld
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 8.30 bis 16.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Birgit Koch – Leitung
Ansuhka Schmitt – stellv. Leitung
Brückenstr. 5/1, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062/979296
tagespflege-ilsfeld@asb-heilbronn.de

Ambulante Palliativversorgung Region HN e.V.

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung Region HN e.V.
Die spezialisierte ambulante palliative Versorgung e.V. (SAPV) 
ist für die Region Heilbronn eine ergänzende Versorgung von 
Patienten im fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Er-
krankung, die unter einer ausgeprägten Symptomatik leiden 
oder eine aufwendige Versorgung benötigen. Ziel ist es, die Le-
bensqualität der Patienten zu erhalten oder zu verbessern. Das 
Palliativ-Care-Team (PCT) der SAPV aus erfahrenen Pflegekräften 
und Ärzten will den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben in 
ihrer vertrauten Umgebung ermöglichen. Im Vordergrund steht 
nicht eine Behandlung mit dem Ziel der Heilung, sondern die Lin-
derung der belastenden Symptome wie z.B. Schmerzen, Übelkeit 
oder Atemnot.
Ihre bisherige Versorgung durch den Hausarzt oder einen 
Pflegedienst bleibt bestehen.
Das Palliativ-Care-Team ergänzt mit spezialisierten Leistungen 
Ihre Behandlung. Das geschieht immer in enger Zusammenar-
beit mit allen im Versorgungsprozess Beteiligten und ist individu-
ell abgestimmt. Unsere Einsätze können im häuslichen Bereich, 
in Pflegeheimen oder in anderen Institutionen realisiert werden.

Für Fragen stehen Ihnen gerne Palliativarzt Sigmund Jakob 
und Palliativfachkraft Anja Ferlora zur Verfügung.
Tel. 07134/900180 
Bürozeiten: Mo. – Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: info@sapv-heilbronn.de 
Weitere Infos auch unter: www.sapv-heilbronn.de
Ihr SAPV-Team der Region Heilbronn

Bürger für Bürger e. V. 
Bürgerservice

Bürgerservice für ältere, hilfsbedürftige Menschen
Der Verein Bürger für Bürger (BfB) hilft allen Mitbürgern und Mit
bürgerinnen der Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Unter-
gruppenbach bei Aufgaben des täglichen Lebens, ohne in Konkur
renz zu gewerblichen Dienstleistern oder Organisationen zu treten.
Wir helfen Ihnen bei
– 	 kleinen und großen Fahrdiensten zu Ärzten, Kliniken oder Be

hörden, inkl. persönlicher Begleitung vor Ort
– 	 Besorgungen in Geschäften am Wohnort
– 	 kleinen handwerklichen Arbeiten in Haus und Garten
•	 Wohnungs- und Hausbetreuung, z. B. Blumen gießen etc.
•	 Unterstützung bei Behördengängen, Krankenkassen etc.
•	 Begleitung aller Art, z. B. Spaziergänge, Friedhof etc.
Ortskoordinator für Abstatt und Teilorte
•	 Annette Jacob, Tel. 07062/61242
Beilstein und Teilorte
•	 Ingrid Bauer, Tel. 07062/8802
•	 Otto Sonnenwald, Tel. 07062/8790
Ilsfeld und Teilorte
•	 Jutta Layer, Tel. 07062/61029
Unter- und Obergruppenbach
•	 Claudia Schlenker, Tel. 07131/970465
Unter- und Oberheinriet
•	 Bernhard Holthöfer, Tel. 07062/9794134
Bürger/innen, die Hilfeleistungen erbringen wollen, wenden sich 
bitte an die zuständigen Ortskoordinatoren.

Psychologische Außensprechstunde in Ilsfeld

Gerne können Sie sich mit Fragen in Verbindung mit
•	 Ihrem Alltagsleben (als Erwachsene und Jugendliche)
•	 Ihrer Familie
•	 Ihren Kindern
•	 Ihrer Partnerschaft
•	 Trennung und Scheidung
•	 Ihrem Arbeitsplatz
an uns wenden, um gemeinsame Ideen und Lösungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Die Erziehungs- und Jugendberatung ist 
kostenlos. Beraten werden Sie durch Silke Gröner, Dipl.-Soz. Arb., 
systemische Beraterin, systemische Therapeutin und Paarthera-
peutin. Sie finden uns in unserer Außenstelle in Ilsfeld, Bahnhof-
str. 2 (2. OG). Termine erhalten Sie ausschließlich nach Absprache 
über das Sekretariat der psychologischen Beratungsstelle des 
Kreisdiakonieverbandes, Schellengasse 7-9, Heilbronn unter der 
Tel. 07131/964420.

Außensprechstunde des Jugendamts in Ilsfeld

Frau Künzel vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes 
Landkreis Heilbronn bietet in den Räumlichkeiten des Rathauses 
Ilsfeld jeden zweiten Montag (ungerade Kalenderwochen) von 
14.00 bis 15.30 Uhr eine Sprechstunde an. Der Allgemeine Sozi-
ale Dienst berät bei Erziehungsthemen/familiären Herausforde-
rungen/Kinderschutzthemen und vermittelt bei Bedarf Hilfen.

proindividuum GmbH

proindividuum GmbH Ilsfeld und Umgebung
Ansprechpartnerin: Elisabeth Frick
Brückenstraße 25, 74360 Ilsfeld
Telefon 07062/6598660
Fax 07062/6598661
E-Mail: info@pflegedienst-pro-individuum.de
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Tageseinrichtungen für Kinder

TEK Wunderland

Baderegeln im Wunderland mit unseren Vorschulkindern
Letzten Dienstag, 10.3.2026 und Mittwoch, 11.3.2026 hatten wir 
Besuch von Frau Stelzner Hanusch von der DLRG zum Thema „Ba-
deregeln im Schwimmbad“ für alle Vorschulkinder der TEK Wun-
derland. „Alles was im Wasser und in der Sonne beachtet werden 
muss“ wurde anhand von Spielen, Schwungtuch, Rettungswa-
gen, einem großen Puzzle und praktischen Beispiele, wie z.B. Ret-
tungsaktion mit einer Rettungsboje … besprochen. Unsere Vor-
schulkinder hatten riesigen Spaß und konnten vieles mitnehmen. 
Sie sind nun alle bereit für den Sommer und wissen genau, was 
sie beim Schwimmengehen beachten müssen.
Abschließend bekamen die Kinder noch ein DLRG-Spielfigur, ein 
Malbuch und ein Plakat mit den Baderegeln. Die Firma Playmobil 
hat eine Kooperation mit der DLRG, wovon die Kinder nun profi-
tieren konnten.
Vielen herzlichen Dank an Frau Stelzner Hanusch für die großarti-
gen, informativen Vormittage.

�

Schulen

Steinbeis-Realschule Ilsfeld

Sechs Schüler:innen erhalten das DELF-Diplom
Parlez-vous français? Bien sûr!
Gleich sechs Absolventen der Steinbeis-Realschule Ilsfeld be-
standen das – weltweit anerkannte – französische Sprachdiplom 
DELF. Zum vierten Mal in Folge nahmen unsere Schüler:innen an 
der DELF-Prüfung, Niveau A2, teil und bestanden, auf Anhieb, mit 

sehr ordentlichen Leistungen. Damit halten alle sechs (Mia, Marie, 
Jule, Esra, Marlen und Alexia) ein international anerkanntes Zerti-
fikat in den Händen.
Sprachkompetenz gewinnt im zusammenwachsenden Europa 
immer mehr an Bedeutung. Die Steinbeis-Realschule Ilsfeld för-
dert neben dem Spracherwerb eine besondere Form der Qualifi-
zierung – die sogenannte DELF-Prüfung. DELF (Diplôme d‘ Études 
en Langue Française) ist ein weltweit anerkanntes, lebenslang 
gültiges Sprachdiplom, das vom französischen Bildungsministe-
rium ausgestellt wird.
Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil, bei dem Hör- 
und Leseverstehen sowie Schreibfertigkeit getestet werden. Die-
se Prüfung erfolgt an einem bestimmten Tag, zeitgleich in ganz 
Baden-Württemberg, innerhalb des regulären Schulalltags und 
wird von DELF-zertifizierten-Lehrern korrigiert. Eine mündliche 
Prüfung folgt dann später, sofern es die schriftlichen Ergebnisse 
zulassen. Diese Prüfung wird ebenfalls von DELF-zertifizierten-
Lehrern abgenommen, die mit den Kandidaten über unter-
schiedliche Situationen des alltäglichen Lebens und über alters-
gerechte Texte und Themen Gespräche führen.
Die sehr motivierten und fleißigen Schüler trafen sich mehrmals 
nach Unterrichtsende zur intensiven Prüfungsvorbereitung. Die 
Prüfungsgebühren wurden vollständig von unserem Förderkreis 
finanziert. Vielen Dank! Kosten und Mühen haben sich gelohnt. 
Die Steinbeis-Realschule Ilsfeld ist stolz auf ihre „DELF-ianer“.

 
� Text/Foto: Darius Germann

Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld

Morgens für Schulkinder da sein – ein Ehrenamt mit Sinn
Aufruf
Der Verein brotZeit sucht dringend engagierte Menschen für 
Frühstückszubereitung
Vor dem Lernen ausreichend frühstücken – für viele Kinder ist das 
zu Hause aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich. 
Der Verein brotZeit hat ein bewährtes Konzept, um Kinder mor-
gens vor dem Unterricht zu stärken: ein kostenloses Frühstück an 
der Schule. Auch in Ilsfeld ist brotZeit seit 2022 aktiv und sucht 
für die Steinbeis-Gemeinschaftsschule engagierte Menschen 
für die morgendliche Frühstückszubereitung. Die Einsatztage 
werden individuell mit dem Team vor Ort abgesprochen.
Für dieses Ehrenamt gibt es eine Aufwandsentschädigung, aber 
in erster Linie viel Anerkennung durch die Schulkinder, denen das 
Frühstück einen guten Start in den Tag ermöglicht.
Bitte weitersagen
So geht Ehrenamt im brotZeit-
Team der Schule:
•	 frühmorgens ein bis zwei-

mal pro Woche in die Schu-
le gehen und zwischen 
6.30 und 9.30 Uhr ein aus-
gewogenes Frühstück in Buffetform vorbereiten

•	 vor Unterrichtsbeginn Kindern helfen, ihr Frühstück selbst zu-
sammenzustellen

•	 ein offenes Ohr für die Nöte und Sorgen der Kinder haben
Sophie Hertrich, Regionalreferentin und Projektleitung der 
brotZeit-Förderregion Heilbronn/Neckarsulm, freut sich 
über Ihr Interesse an diesem sinnvollen Ehrenamt.
Kontakt: hertrich@brotzeit.schule und Tel. 0159/06225297

 

                      MÜNCHEN, 10. März 2026 
 
 
AUFRUF 
Morgens für Schulkinder da sein – Ein Ehrenamt mit Sinn 
Der Verein brotZeit sucht dringend engagierte Menschen für 
Frühstückszubereitung  
 
Vor dem Lernen ausreichend frühstücken – für viele Kinder ist das zuhause aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht möglich. Der Verein brotZeit hat ein bewährtes Konzept, um Kinder morgens vor dem 
Unterricht zu stärken: ein kostenloses Frühstück an der Schule. 
 
Auch in Ilsfeld ist brotZeit seit 2022 aktiv und sucht für die Steinbeis Gemeinschaftsschule engagierte 
Menschen für die morgendliche Frühstückszubereitung. Die Einsatztage werden individuell mit dem Team 
vor Ort abgesprochen.  
 
Für dieses Ehrenamt gibt es eine Aufwandsentschädigung, aber in erster Linie viel Anerkennung durch die 
Schulkinder, denen das Frühstück einen guten Start in den Tag ermöglicht. 
 
Bitte weitersagen:  

 

So geht Ehrenamt im brotZeit-Team der Schule: 
 

•  Frühmorgens ein bis zweimal pro Woche in die Schule gehen und zwischen 06:30 Uhr und 09:30 
Uhr ein ausgewogenes Frühstück in Buffetform vorbereiten  

•  Vor Unterrichtsbeginn Kindern helfen, ihr Frühstück selbst zusammenzustellen 
•  Ein offenes Ohr für die Nöte und Sorgen der Kinder haben 
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Die brotZeit-Mission: Für jedes Kind ein Frühstück
Heute kommt jedes fünfte 
Kind in Deutschland hungrig 
zur Schule. Sozial oder ökono-
misch schwierige Familienver-
hältnisse, belastender Schicht-
dienst oder Überforderung mit 
der Erziehung – die Gründe 
hierfür sind vielfältig. Die Fol-
gen: mangelnde Konzentration, schlechtere Noten, soziale Aus-
grenzung und geringere Chancen auf Bildung.
brotZeit hat ein Rezept gegen den Hunger und für Chancenge-
rechtigkeit: ein kostenloses Frühstück vor Unterrichtsbeginn.
Über brotZeit e.V.
brotZeit e.V. wird Anfang 2009 
von Uschi Glas, Dieter Her-
mann und Dr. Harald Mosler 
gegründet. Alarmiert über die 
Nachricht, dass allein in Mün-
chen 3.000 bis 5.000 Kinder 
aus den unterschiedlichsten 
Gründen hungrig zur Schule 
kommen, versorgt der Verein bedürftige Kinder vor Unterrichts-
beginn mit einem kostenlosen Frühstück. Der generationsüber-
greifende Aspekt ist dabei besonders wichtig, denn es sind eh-
renamtlich tätige Seniorinnen und Senioren, die das Frühstück 
zubereiten. Heute sind es 21 Förderregionen in Deutschland mit 
über 500 Schulen und 3.500 ehrenamtlichen Frühstückshelfern. 
22,2 Millionen Frühstücke hat brotZeit seit der Vereinsgründung 
ausgegeben. Bis Ende 2025 sollen deutschlandweit 600 Schulen 
am Frühstücksprojekt teilnehmen.
Sitz der Geschäftsstelle unter den Vereinsvorständen Margarethe 
Schlemmer und Hans-Jürgen Engler (Vorsitz) ist in München. Ver-
einsgründerin Uschi Glas ist Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem 
Dieter Hermann, Dr. Harald Mosler und Judith Dommermuth an-
gehören.

Schozachtalschule

Politik hautnah
Am Freitag, 13.3.2026, durften wir ganz besondere Gäste bei uns 
an der Schozachtalschule Ilsfeld begrüßen: die Landtagspräsi-
dentin Frau Mutherem Aras und die Landtagsabgeordnete Gu-
dula Achterberg. Nach der Begrüßung von Frau Grießl und Herrn 
Bordon erzählte die Landtagspräsidentin von sich selbst, ihrem 
Heimatland, der Türkei, sowie ihrem Weg in die Politik. Dabei gab 
sie auch interessante Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erklär-
te, welche Aufgaben sie in ihrem Amt übernimmt.

Politik hautnah an der Schozachtalschule  

Am Freitag, den 13.03.2026, durften wir ganz besondere Gäste bei uns an der Schozachtalschule 
Ilsfeld begrüßen: die Landtagspräsidentin Frau Mutherem Aras und die Landtagsabgeordnete Gudula 
Achterberg. Nach der Begrüßung von Frau Grießl und Herrn Bordon erzählte die Landtagspräsidentin 
von sich selbst, ihrem Heimatland, der Türkei, sowie ihrem Weg in die Politik. Dabei gab sie auch 
interessante Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erklärte, welche Aufgaben sie in ihrem Amt 
übernimmt. 

Im Anschluss hatten alle Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ließen sich die Schülerinnen 
und Schüler nicht zweimal sagen. Die Landtagspräsidentin nahm sich viel Zeit und beantwortete alle 
Fragen geduldig und ausführlich – vom Vorgeschmack des Döners über ihr persönliches Leben bis hin 
zu den Zielen, die sie für die Schulen in Baden-Württemberg verfolgt. Besonders am Herzen liegen 
Frau Aras Werte, die auch für unsere Schulgemeinschaft und unser Leben im Allgemeinen von großer 
Bedeutung sind, nämlich Gerechtigkeit, Respekt, Chancengleichheit, Demokratie, Zusammenhalt und 
dass man niemals aufgeben soll, für das einzustehen, was einem wichtig ist! 

Der Besuch war eine sehr spannende Gelegenheit, Politik einmal hautnah zu erleben und alle waren 
sich am Ende einig: das ist eine spannende, mutige, weltoffene und korrekte Frau, die uns sicherlich 
lange in Erinnerung bleibt!  

Danke nochmals für den Besuch und den Input, den wir mit auf unseren Weg nehmen!  

 

 

Im Anschluss hatten alle Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len. Das ließen sich die Schülerinnen und Schüler nicht zweimal 
sagen. Die Landtagspräsidentin nahm sich viel Zeit und beant-
wortete alle Fragen geduldig und ausführlich – vom Vorge-
schmack des Döners über ihr persönliches Leben bis hin zu den 
Zielen, die sie für die Schulen in Baden-Württemberg verfolgt. 
Besonders am Herzen liegen Frau Aras Werte, die auch für unsere 
Schulgemeinschaft und unser Leben im Allgemeinen von großer 
Bedeutung sind, nämlich Gerechtigkeit, Respekt, Chancengleich-
heit, Demokratie, Zusammenhalt und dass man niemals aufge-
ben soll, für das einzustehen, was einem wichtig ist.

 

  
Sophie Hertrich, Regionalreferentin und Projektleitung der brotZeit-Förderregion 
Heilbronn/Neckarsulm, freut sich über Ihr Interesse an diesem sinnvollen Ehrenamt.  
Kontakt: hertrich@brotzeit.schule und Tel. 0159-06225297 
 
Die brotZeit-Mission: Für jedes Kind ein Frühstück  

Heute kommt jedes fünfte Kind in Deutschland 
hungrig zur Schule. Sozial oder ökonomisch 
schwierige Familienverhältnisse, belastender 
Schichtdienst oder Überforderung mit der Erziehung – 
die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Folgen: 
mangelnde Konzentration, schlechtere Noten, soziale 
Ausgrenzung und geringere Chancen auf Bildung.  

brotZeit hat ein Rezept gegen den Hunger und für 
Chancengerechtigkeit: ein kostenloses Frühstück vor 
Unterrichtsbeginn. 

 
Über brotZeit e.V. 
brotZeit e.V. wird Anfang 2009 von Uschi Glas, Dieter Hermann und Dr. Harald Mosler gegründet. 
Alarmiert über die Nachricht, dass allein in München 3.000 bis 5.000 Kinder aus den unterschiedlichsten 
Gründen hungrig zur Schule kommen, versorgt der Verein bedürftige Kinder vor Unterrichtsbeginn mit 
einem kostenlosen Frühstück. Der generationsübergreifende Aspekt ist dabei besonders wichtig, denn es 
sind ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren, die das Frühstück zubereiten. Heute sind es 21 
Förderregionen in Deutschland mit über 500 Schulen und 3.500 ehrenamtlichen Frühstückshelfern. 22,2 
Millionen Frühstücke hat brotZeit seit der Vereinsgründung ausgegeben. Bis Ende 2025 sollen 
deutschlandweit 600 Schulen am Frühstücksprojekt teilnehmen.  
 
Sitz der Geschäftsstelle unter den Vereinsvorständen Margarethe Schlemmer und Hans-Jürgen Engler 
(Vorsitz) ist in München. Vereinsgründerin Uschi Glas ist Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem Dieter 
Hermann, Dr. Harald Mosler und Judith Dommermuth angehören. 
 
Kontakt: 
 
brotZeit e.V.  
Verena Schmitt, Pressesprecherin 
Baierbrunner Str. 25, 81379 München 
presse@brotzeit.schule I Tel.: +49 (0)89-124 1473-13 | www.brotzeitfuerkinder.com 
 
 

Der Besuch war eine sehr spannende Gelegenheit, Politik einmal 
hautnah zu erleben und alle waren sich am Ende einig: Das ist 
eine spannende, mutige, weltoffene und korrekte Frau, die uns 
sicherlich lange in Erinnerung bleibt.
Danke nochmals für den Besuch und den Input, den wir mit auf 
unseren Weg nehmen.

Schlossbergschule Auenstein

Der Klimawandel: Thema in der Grundschule
Am 4.3.2026 durften die Klassen 3a und 3b der Schlossbergschu-
le an einem Bildungsangebot der Klimaschutzagentur Heilbronn 
teilnehmen. Im Rahmen unserer Unterrichtseinheit „Wetter“ er-
fuhren die Kinder durch einen interessanten Vortrag einiges über 
den Klimawandel und den Treibhauseffekt. Im Anschluss an die-
ses Bildungsprojekt sollten die Kinder aufschreiben, was sie denn 
Neues gelernt haben.
Elisabeth aus der Klasse 3a konnte sich noch an vieles erinnern:
Heute in der Schule haben wir einiges über das Klima und den 
Klimawandel erfahren: Durch den Treibhauseffekt wird es auf der 
Erde immer wärmer. Deshalb gibt es immer weniger Schnee und 
Eis und der Meeresspiegel steigt. Manche Menschen verdursten, 
andere leiden an Überschwemmungen. Im Vergleich zu früher 
sind heute viel mehr Menschen mit dem Flugzeug oder dem 
Auto unterwegs. Dadurch steigt sehr viel CO₂ in die Atmosphäre. 
Bäume sind wichtig fürs Klima, weil sie das CO₂ in Sauerstoff um-
wandeln können. Doch leider werden auf der ganzen Welt Wäl-
der abgeholzt, um Papier, Platz und Möbel zu gewinnen. Dabei 
wird auch der Lebensraum vieler Tiere zerstört. Wenn wir weniger 
Papier verbrauchen und neue Bäume pflanzen, können wir dem 
Klima helfen.
Ich fand es toll, dass wir noch viele andere Tipps zum Klimaschutz 
erhalten haben.
(Von Elisabeth Müller, Kl. 3a)
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Förderkreis Schlossbergschule Auenstein

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder, Eltern und Freunde des Förderkreises Schloss-
bergschule Auenstein,
zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am
Montag, 23. März. 2026 um 20.00 Uhr im Hasenrupfer in Ilsfeld 
laden wir Sie alle recht herzlich ein.
Tagesordnung
1. 	 Begrüßung durch die Vorsitzende
2. 	 Bericht der Vorstandschaft
3. 	 Bericht des Kassiers
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
5. 	 Entlastung der Vorstandschaft
6. 	 Anstehende Veranstaltungen
7. 	 Neuwahl Kassenprüfer
8. 	 Verschiedenes
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Anwesenheit.

Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein

Digitale Drehtür – Entdecken, vertiefen, durchstarten!
Unser Gymnasium ist seit dem 1.3.2026 
Partnerschule der „Digitalen Drehtür“ – 
und eröffnet damit einen neuen, inspirie-
renden Lernraum für unsere Schülerinnen 
und Schüler. Ob künstliche Intelligenz 
ausprobieren, mit Python programmie-
ren, in der Mathe-Rätselwerkstatt kno-
beln, im Debattier-Club argumentieren 
oder über große philosophische Fragen 
nachdenken – jede Woche stehen span-
nende Live-Onlinekurse zur Auswahl. Die 
Teilnahme ist freiwillig, kostenfrei und er-
gänzt den regulären Unterricht um neue Perspektiven und indi-
viduelle Vertiefungsmöglichkeiten. Für die Klassen 6–9 findet die 
Teilnahme in der Regel mittwochs ab 14.00 Uhr statt. Die Klassen 
10–13 können flexibel und nach Absprache teilnehmen. 
Die „Digitale Drehtür“ steht für Neugier, Eigeninitiative und die 
Freude daran, über den Tellerrand hinauszuschauen – wir freuen 
uns über viele motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/explore
Bei Fragen steht Frau Schneider als schulische Koordinatorin ger-
ne zur Verfügung.

Volkshochschule Unterland

Kurzübersicht VHS-Programm
März 2026
Experimentelles Acrylmalen Workshop am Wochenende
(261IL20730)
Sa, 21.03.2026, 10.00–17.00 Uhr, 1x, 38 €
Klangreise – mit Klangschale entspannt ins Wochenende 
(261IL30181)
Fr, 27.03.2026, 19.00–20.15 Uhr, 1x, 12 €
April 2026
fitdankbaby maxi für Mütter mit Babys ab 10 Monaten 
(261IL30254)
Mo, 13.04.2026, 09.00–10.15 Uhr, 6x, 78 €
fitdankbaby mini für Mütter mit Babys von 3 bis 9 Monaten
(261IL30255)
Mo, 13.04.2026, 10.30–11.45 Uhr, 6x, 78 €
Rücken-Fit in Helfenberg (261IL30217)
Di, 14.04.2026, 09.00–10.00 Uhr, 14x, 62 €
English A2/B1 Easy Conversation: Let‘s talk (261IL40665)
Mi, 15.04.2026, 19.00–20.30 Uhr, 6x, 40 €
Yin-Yoga mit Aromaöl am Freitagabend (261IL30147)
Fr, 17.04.2026, 18.30–19.45 Uhr, 1x, 8 €
Yoga zum Entspannen und Schnuppern (261IL30146)
Sa, 18.04.2026, 10.30–14.30 Uhr, 1x, 26 €
Holzwerkstatt im Frühling für Kinder ab 5 Jahren (261IL21075)
Sa, 18.04.2026, 09.30–12.15 Uhr, 1x, 20 €

 

� Foto: Digitale Drehtür/ 

� HCG Beilstein

Mai 2026
Abgusstechniken (in Gips, Beton, Silikon, Ton) für Anfänger 
und Fortgeschrittene (261IL20866)
Mi, 06.05.2026, 17.30–21.00 Uhr, 3x, 121 €

Juni 2026
fitdankbaby maxi für Mütter mit Babys ab 10 Monaten 
(261IL30256)
Mo, 08.06.2026, 09.00–10.15 Uhr, 7x, 91 €
fitdankbaby mini für Mütter mit Babys von 3 bis 9 Monaten 
(261IL30257)
Mo, 08.06.2026, 10.30–11.45 Uhr, 7x, 91 €
Aqua-Fit (261IL30245)
Mo, 15.06.2026, 18.20–18.50 Uhr, 6x, 14 €
Aqua-Fit (261IL30246)
Mo, 15.06.2026, 19.00–19.45 Uhr, 6x, 20 €
Photovoltaik – Grundlagen und Praxis (online) (261IL10445)
Mo, 15.06.2026, 18.00–20.15 Uhr, 1x, 0 €, Anmeldeende: 11.06.2026
Piqueos und Cocktails (261IL30561)
Fr, 19.06.2026, 18.30–21.30 Uhr, 1x, 30 €
Weibsbilder/Charakterfrauen für Anfänger und 
Fortgeschrittene (261IL20875)
Sa, 20.06.2026, 10.00–17.00 Uhr, 3x, 192 €
Juli 2026
Peruanische Küche – Cocina peruana (261IL30560)
Fr, 03.07.2026, 18.15–22.00 Uhr, 1x, 39 €
Designvasen und Schalen für Anfänger (261IL20876)
Mi, 08.07.2026, 17.30–21.00 Uhr, 2x, 87 €
Auf den Spuren Giacomettis für Anfänger (261IL20865)
Sa, 25.07.2026, 10.00–17.00 Uhr, 3x, 192 €
Ich freue mich über Ihre Anmeldungen.
Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erfor-
derlich.
Bitte unbedingt frühzeitig anmelden, die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt und Kurse, die einige Tage vor Beginn unterbelegt sind, 
müssen abgesagt werden. Die Kursgebühr gilt immer, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl erreicht ist.
Betsy Ezeta-Fischer
VHS Unterland, Außenstelle Ilsfeld
VHS-Büro
Bahnhofstr. 2, 74360 Ilsfeld
Telefon 01522/2987099
E-Mail: ilsfeld@vhs-unterland.de
Online-Anmeldungen unter www.vhs-unterland.de
Bürozeiten und persönliche Beratung: Di., Do., 10.30–12.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten können Sie eine Nachricht auf dem An-
rufbeantworter hinterlassen.
In den Schulferien ist das Büro nicht besetzt.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Ilsfeld/Schozach

Kontakte
Ev. Pfarramt Ilsfeld
Pfarrer Martin Bulmann
Charlottenstraße 11, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062/61355 
E-Mail: pfarramt.ilsfeld@elkw.de und Martin.Bulmann@elkw.de
Pfarrer Hans-Peter Müller
Tel. 07062/61865, E-Mail: Pfarramt.Auenstein@elkw.de
Evangelische Kirchengemeinde Ilsfeld, Bankverbindung
Volksbank Ilsfeld, Konto: BIC: GENODES1BIA
IBAN: DE28 6206 2215 0050 1380 06
Alexander Momann, EC-Jugendreferent in Ilsfeld
Tel. 0155/66925947, E-Mail: AlexanderMomann@swdec.de
Miriam Klemp, Gemeindediakonin für Senioren- und Famili-
enarbeit im Distrikt Süd
Tel. 07132/4506293
Ev. Kindertagesstätte Dorastift, Rathausstraße
Tel. 07062/61116
E-Mail: Kita.Ilsfeld.Dorastift@elkw.de


